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Auf der Reichs seif eakartej , die nunmehr auch ln Wien verteilt wur¬

de und die bis zum 3 ® » September 1 9l\ o gelten wird f ist die Eintragung
eines Wohnungswechsel, ^ nicht erforderlich « Es genügt der Stempel der

Ausgabesteile * auf dem der Aufgabeort vermerkt ist * Die auf den

Reiohsseifenkarten vorhandenen Abschnitte B gelten vom 22 « 0ktober bis

3o * Kpvember 1939 * die Abschnitte 0 bla 31 ^ esember , die Abschnitte &

bis 31 « Jänner 194o un » Gegen die B- Abschnitte können bezogen werden!

1 Stück Einheitsseife B « 75 Fein - ( Toiletteseife ) oder 125

Gramm Kern « ( Haushaltseif # ) | ftslfsspulvar B * 25 © Gramm Seifenpulver

(Perdll ^ ladt cm* l ^ auenlo ^ o ® ä * )odsr 2oo Gramm Schmierseife oder

125 Gramm Kernseife oder ein lormalpaket Waschmittel wie Fewa f ? ax f
Hit oh « Männer über 1? Jahre erhalten die Reichsseifen karte mit de»

Teilabschnitt W 1 St * Basitrseifs 1 % der bis 51 . Jänner Wo »um Bezug

von einem Borm &lstüek lasiarseife ©dar 1 grösseren Tube oder £ klei¬

neren Tuben Rasier —Oreifte berechtigt * Die im Üezeniher auf die Abschnit¬

te G entfalleniea Bezugameagea werden zeitgerecht gesondert verlaut¬

bart*
Hat jemand aber bisher bereits einen Sondertezugschein für Ra—

sierseife angefordert und erhalt e& f «*ü muss er den Abschnitt ^Rasier—

seif ® l w abtr #nnek und mit seinem Barnen und seiner Anschrift versw-

ho® ? bis 4 * Hove mb er seiner Kartensteile abgeben * Sond erbezugschein®
für Seife und faschmitt ® 1. werden in Hinkunft mu^ sehliesslich von der

Ausgabestelle $ Wi ®n 1 9 Sbendorferstrasse l f Halbstock f ausgegebeau
• oaQooo
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'Bit seit Ti © l © & Jahren Xm Wien geltet # xm§ organisch aus den

| fc^ | !f^ «tüyfal ® s ®a des Wiener Raum# ® gewachsen ® Allgemein ® Äarkturd-

für Wi#?n wA 4 ®r Wiener Marktg ©biUir © i$ *u?i £ werden .nunmehr durch

• i$ 0 : iferfügsiag das teichsköinmiss &rii um Gauleiters BiirÄ ®i auch in

<t ®ü in foyJtJff zu Üien e jb&geiÄ@ indet ©» Gebietsteilen exngefilhrt « Bie ra

H « ©inem allgemeinen . Wunsch .® ent sp re ehe nd e Reckt svereinheitlichung
’
^ etsg nickt nur di ® alten , und bedeutend ©^ Briahrungen de ® Wiener

tSarkb ^ esens in den ländlichem Wiener B @ zirkst @ il ®n ein ? sondern "
bringt

neben den TerwaXtungsmässigen Br 1 eichterangeai auch manche Begünstigung

für dl ® Markt gewerbetreibenden 9 da di ® Wiener Markt gebühren Tlelfack’

niedriger sind , als die bisher in den Lamdbewirken geltenden®

Me Vereinheitlichung des Wiener Markt wesens tritt bereits a®

1, November X959 in Kraft , Lediglich für die Bauer des Markt Verkehres

in dem eingemeindeten Gebietsteilen gelten die derzeitigen ortsübli¬

ches , Marktverkehr s ze x ten weiter 0 Alle sonstigen für die Marktbenützung

geltenden Bestimmungen z,B * die über die Standort® 9 über die Entrich¬

tung der Markt gebühren 9 über dem Wirkungskr eie der Marktko Emissäre

und bq weiter,richten sich ab 1 « November schon nach der neuen Verfü¬

gung des Reichs ^ ommissars » Bie schon bisher ausgeübte Tätigkeit der

städtischen Markt komm! ssäre in diese » Gebieten erfährt dadurch ihre

gesetzlich ® Bestätigung«
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